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vorgeschobene Altersversicherung. Anders als bei uns ist die Zusatzrente

geregelt. Während invalide Eltern für ihre Kinder auf alle
Fälle eine zusätzliche Rente erhalten, kommt die Frau eines Invaliden

erst vom 62. Altersjahr in die Altersversicherung und erhält
dann eine Rente. Man nimmt also an, daß jüngere Frauen von
Invaliden noch selbst etwas erwerben können, und u. U. sollen, und
deshalb nicht rentenbedürftig seien. Auch die amerikanische
Versicherung umschließt die sogenannte Rehabilitation, das was wir
Eingliederung nennen. Personen, die ihren erlernten Beruf infolge
ihrer Invalidität nicht mehr ausüben können, können umgeschult
werden in einen anderen Beruf. Noch ein Wort zur Höhe der
Renten. Die Invalidenrenten steigen von 40 Dollar monatlich bei
einem früheren Einkommen von durchschnittlich 800 DoUar auf
127 Dollar bei einem früheren Einkommen von 4800 Dollar jährlich.

Damit ist auch die höchste Rente erreicht, die derjenigen der
Altersversicherung entspricht. Die Kinderrenten betragen zwischen
60 bis 254 Dollar monatlich, je nach der Zahl der Kinder. 254 Dollar

ist übrigens der höchste Betrag, den eine Invalidenfamilie an
Renten beziehen kann.

Wir hoffen, damit einen kurzen Vergleich zwischen der amerikanischen

und schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung
sowie der Invalidenversicherung gegeben zu haben. Man darf

sagen, daß die Schweiz neben den Renten der USA gut bestehen
kann. Die Leistungen unserer Versicherung sind höher, weil wir
eine größere Solidarität haben zwischen jung und alt, zwischen
reich und arm. Dadurch ist es uns möglich, mit geringeren Beiträgen
der Versicherten relativ hohe Leistungen zu erbringen, die sich
durchaus mit denjenigen des großen, reichen Landes jenseits des
Ozeans vergleichen lassen. Dabei darf aUerdings nicht außer acht
gelassen werden, daß bei uns ein wesentlicher Teil der notwendigen
Mittel durch zusätzliche Beiträge der öffentlichen Hand über die
Steuern aufgebracht werden. Dr. Max Greiner, Zürich
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